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nichts gegen sieykrmochtel^ die deutsche» Ritter aus Venedig
zu Hilfe zu rufen (1239)^ Er trat dem Orden für den erbotenen
Beistand gegen die Preußen das culmische Land nebst einigen
Städten und Schlössern ab. Kaiser Friedrich II. und Papst Gre¬
gor IX. bestätigen diesen Vertrag und schenkten.dem Orden das
zi» erobernde Pnenßen.

Sogleich . sandte der Hochmeister Hermann von Salza
d.en Httinann von Baltzx als Mndmeister mit einigen Rittern und
etwa hundert Streitern dahin ab. Diese fanden ein, den Deutschen
ähnliches Volk ivon ansehnlicher Größe und Kdrperstärke, welches
Ackerbau und;.Lorzstglich Jagd, trieb, von dem Fleisch und der
Milch seine« Pferde sich ttähtte, schwere Keulen und zugespitzte
Steine als Waffen trug» im Kampfe kühn und, listig war, aber
kein anderes gemeinsames Oberhaupt anerkannte, als den Ober¬
priester (Krim»), der zu Romove bei einem stets unterhaltene»
Feuer-wohnte. Das Land war mit Wäldern, Morästen und Seen
bedeckr und in eilf Provinzen' getheilt, welche aber durch kein
politisches Band zusammen gehalten wurden. Die anfangs sehr
geringe Anzahl der christlichen Streiter wurde bald durch Kreuz¬
fahrer aus alle» benachbarten Landern nnd durch die Bereinigung
mit den liefländischen Schwertbrüdern (1238) so verstärkt, daß sie
»ach manm'gfqlti'gem Wechsel des Kriegsglückes auö dem drei und.
fünfzigjährigen Kampfe (1230-7-1283) als Sieger hervorgingen.
Die Ritter legten. Burgen und feste Schlösser an, von denen sich
mehrere allmahlig zu ansehnlichen Städten erweiterten, wie
Vogelfang, Nessau, Thorn, Rheden, Marienwerder, Elbing,
Balga, Königsberg und andere. Ein großer Theil der ehe¬
maligen Bewohner wurde ganz vertilgt, und die verödeten Wohn-
Plätze wurden nun von deutschen und polnischen Colonisten be¬
völkert. Denjenigen Preußen, welche das Christenthum annahmen,
ließ der Orden das volle Eigrnthumsrecht ihrer Besitzungen, die
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